
Beitragsordnung 

des Vereins „Tier Refugium Wegberg e.V.“ (nachfolgend Verein genannt).

§ 1 Allgemeines

1. Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie regelt die 
Mitgliedsbeiträge der ordentlichen Mitglieder. Sie kann nur von der 
Mitgliederversammlung des Vereins geändert werden. Beschlüsse über die 
Änderung der Beitragsordnung gelten ab dem auf die Beschlussfassung 
folgenden Jahr.

2. Beim Ausscheiden aus dem Verein erfolgt keine Rückerstattung bereits 
geleisteter Beiträge.

§ 2 Zahlungsweise und Fälligkeit

1. Die festgesetzten Beträge werden werden mit dem Beginn des 
Geschäftsjahres oder mit dem Eintritt in den Verein fällig.

2. Die Beitragszahlung erfolgt durch Überweisung auf das Vereinskonto, in 
Ausnahmefällen auf Wunsch auch in Bar.

§ 3 Beiträge

Ordentliche Einzelmitglieder zahlen jährlich einen Beitrag von 30,- Euro. Bei 
einer Familienmitgliedschaft zahlt das erste Mitglied 30.- Euro und jedes 
weitere Familienmitglied einen jährlichen Beitrag von 15.- Euro. Es wird darum 
gebeten das jedes Familienmitlied einen eigenen Mitgliedsantrag ausfüllt.

1. Die Mitglieder entrichten ihre Beiträge bis spätestens zum 01. Juli eines 
jeden Jahres auf das Beitragskonto des Vereins oder entrichten den Beitrag in 
Bar auf der Hauptversammlung. Den Mitliedern geht zu Beginn des Folgejahres 
vom Kassenwart eine Spendenbescheinigung über ihren Mitgliedsbeitrag zu.

2. Erfolgt die Zahlung nicht, so geht dem Mitglied innerhalb des 3. Quartals 
eine Zahlungserinnerung zu. Diese ist kostenfrei sofern sie per Email zugestellt 
wird. Ist dem Verein keine Emailadresse bekannt wird die Zahlungserinnerung 
per einfachem Brief zugestellt, in diesem Fall werden die aktuell gültigen 
Portokosten in Rechnung gestellt.

3. In besonderen Fällen kann der Vorstand über Erlass, Stundung oder 
Ratenzahlung des Beitrages auf Antrag eines Mitglieds entscheiden.

§ 4 Vereinskonto

Soweit die Zahlung per Überweisung erfolgt, ist sie nur auf das folgende Konto 
zulässig: Volksbank Mönchengladbach eG, IBAN: DE84 3106 0517 7301 3120 10, 
BIC: GENODED1MRB.
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